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Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Ausschuss für Planung und Hochbau (Vorberatung) 22.06.2022 Ö
Ausschuss für Finanzen, Personal und Digitalisierung (Vorberatung) 23.06.2022 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 28.06.2022 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 05.07.2022 Ö
Ausschuss für Soziales und Gesundheit (zur Kenntnis) 01.09.2022 Ö

Beschluss:

1. Auf der Grundlage des Baulandpolitischen Grundsatzbeschlusses (DS 21-15042) ist zur 
Bereitstellung und Entwicklung von Bauland für mehr bezahlbaren Wohnraum das 
„Braunschweiger Baulandmodell Wohnen“ als Richtlinie zur Umsetzung einer 
sozialgerechten Bodennutzung und der hierfür erforderlichen strategischen 
Flächenvorsorge anzuwenden.

2. Für die konsequente Umsetzung des Baulandmodells Wohnen ist verwaltungsseitig 
unmittelbar eine zentrale Prozesssteuerungseinheit zu bilden. Der erforderliche 
personelle Mehrbedarf der Fachdienststellen der Verwaltung ist in dem in der 
Begründung erläuterten Umfang stufenweise bereitzustellen und im Haushalts- und 
Stellenplan 2023-24 vollständig zu berücksichtigen.

3. Weiterhin ist die bislang nebenamtlich geführte GGB als In-house-fähiger 
Erschließungsträger und Projektentwicklungsgesellschaft der Stadt zu stärken, operativ 
entsprechend neu auszurichten und zeitnah sowohl mit einer hauptamtlichen 
Geschäftsführung als auch mit dem für die Erfüllung ihres erweiterten 
Aufgabenspektrums erforderlichen Fachpersonal auszustatten. 

Der Gesamtmittelbedarf für den projektbezogenen und für den strategischen 
Flächenerwerb sowie für Ausgleichsflächen liegt pro Jahr bei bis zu 13 Mio. Euro. 
Notwendige Finanzmittel werden unter Berücksichtigung der jeweiligen Haushaltslage 
und den Zuständigkeiten ab dem Haushaltsjahr 2023 fortlaufend in den Haushalt der 
Kernverwaltung bzw. in den Haushalt der GGB eingestellt. Die GGB benötigt für den 
projektbezogenen Grunderwerb und die Realisierung von Baugebieten einen 
entsprechenden Kreditrahmen. 



Sachverhalt:

Ein redaktioneller Fehler auf Seite 5 der Ursprungsvorlage wird hiermit berichtigt:

Personalbedarf in der Verwaltung
Zur Umsetzung des Baulandmodells sind von der Verwaltung qualitativ neue strategische 
und steuernde Aufgaben wahrzunehmen. Daher sind für die konsequente Umsetzung des 
Baulandmodells Wohnen folgende Stellen innerhalb der Verwaltung zu schaffen: 

Zentrale Steuerung und Umsetzung des Baulandmodells bei FB 61: 

- 1,5 Stellen Prozesssteuerung (neue Aufgaben, daher unmittelbar aus der HH- 
Reserve),

- eine Stelle zur Strategie- und Programmentwicklung,
- eine Stelle für die Städtebauliche Kalkulation,
- eine Stelle für die Konzeptvergaben.

Weitere Stellen zur Deckung des Mehraufwandes in der Verwaltung: 

- eine Stelle für die Grundstücksankäufe (FB 20),
- eine Stelle für die Verkehrsplanung (FB 66),
- 1,5 Stellen für die Belange des Naturschutzes, des Immissionsschutzes, der

Altlasten- und Kampfmittelbeseitigung (FB 68),
- eine Stelle für die Grünplanung (Ref. 0617).

Leuer

Anlage/n:
Braunschweiger Baulandmodell Wohnen 
„Richtlinie zur sozialgerechten Bodennutzung und bedarfsgerechten Entwicklung von 
Flächen für Wohnen, Gemeinbedarf und Infrastruktur“ (Langfassung)  


